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In derSache

DIN Deutsches Institut fü r Normung e.V.,
ve_reten durch die Vorstände Dr.-lng. Torsten Bahke und Rüdiger Marquardt,
Am DIN-Pla_, Burggrafenstra_e 6,
10787 Berlin
-Klager -

_ProzessbevoJlmächti0te:
Rechtsanwälte Boehmert & Boehmert,
Meinekestra_e 26,
107_9 Berlin, Gz.: DlNN60007

_e9en

1) Public.Resource.Org, Inc.,
1005 Gravenstein Highway No_h,
Sebastopol,
Kalifornien 95472, Vereinigte Staaten
-Beklagte zu 1-

2) CarIMalamud,
1005 Gravenstein Highway No_h,
Sebastopol,
Katifornien 95472, Vereinigte Staaten
-Beklagter_u 2 -

_Prozessbevollmächti 0te zu 1 und 2:
Rechtsanwälte Klimpel, Kreubef, Weibmann,
Almstadtstra_e 9/1 1 ,
10119Berlin
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_. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für
jeden Fall der Zuwiderhand_ung festzusetzenden Ordnungsgeldes von
bis zu _ 250.OOO,.OO, und für den fall, dass dieses nicht beigetrieben
werden kann.. ersat2weise Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten
(Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.OOO,OO, Ordnungshaft
insgesamt höchstens zwei Jahre), für die Beklagte zu 1. zu vollziehen an
deren Präsidenten, - jeweils einzeln - 2u unterlassen, die nachfolgenden
aufgeführten technische Normen zum Abruf durch Internetnutzer von
Orten und zu Zeiten nach ihrer Wahl ö�entlich  2ugâng1ich zu machen
na'mlich wie folgt
- DIN EN 14781 (Anlage K1 ); und/oder
- DlN EN 14782 (Anlage K2); und/oder
- DlN EN 1400-1 deutsche Fassung (Anlage K3); und/oder
- DIN EN 1400-1 englische Fassung (Anlage K4); und/oder
- DIN EN 1400-2 deutsche fassung (Anlage K57; und Ioder
- DlN EN 1400-2 englische Fassung (Anlage K6).

2. Die Beklagten tragen als Gesamtschuldner die Kosten des Re Chtsstreits.

3. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in HÖhe VOn
€ 55.OOO,OO vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der K_ä'ger macht gegen die Be__agten Unterlassungsansprüche wegen der Nutzung eurapäiSCher
DlN-Normen geltend.
Bei dem K_ä'ger hande_f es sich um die nationate NormungSorganiSation Deutschlands in der
Rechts(orm e_nes gemeinnü'_igen vereins, der fast 2000 Mitglieder umfasst. Mitglieder deS
''gers sind unternehmen, verbände, Behörden und andere Institutionen aus Industrie, Handel,
Handwer_ und wissenschart. Aufgrund eines vertrags mit der Bundesrepublik Deutschland ist der
__ger a_s die nationa_e Normungsorgan__sation DeutschlandS und als Ve_reter deUtSCher
_nte,essen in den europä'isc_en und internationalen NormungsolganiSationen anerkannt. Auf9abe
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deS KIä9erS aIS nationale Normungsorganisation Deutschlands ist es, in geordneten und
franSParenten Ve_ahren die Normung und Standardisierung anzuregen, zu organisieren, zu
Steuern und zu moderieren. Auf europäischer Ebene wird die Normungsarbeit von dem Comit�
Europe�en  de Normalisation (nachfolgend der ''CEN'') verantwortet. Nach den internen Regularien
des CEN sind die jeweiligen nationalen Normungsorganisationen wie der KIäger verpfJichtet,
eUrOpäiSChe NOrmen in nationale Normen zu übernehmen. Die nationale deutsche Ausgabe einer
europäischen Norm trägt die Abkürzung ''DIN EN'' und zwar DIN als Abkünung für den Kläger und
EN als Abkür2ung dafür, dass es sich um eine europäische Norm handelt (nachfolgend die ''DIN-
EN-Norm''). DlN-EN-Normen gibt es sowohl in offJzieller deutscher als auch in offizieller englischer
Sprachfassung.

Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um eine Nonprofit Organisation nach US-amerikanischem
Recht, welche die Webseite ''law.resource.org'' betreibt. Der Beklagte zu 2} ist der Präsident der
Beklagten zu 1 ). Die Beklagte zu 17 macht auf ihrer Webseite ''law.resource.org'' insgesamt 56
DlN-EN-Normen zum Abruf und Herunterladen zuga''nglich. Diesen ste1lte die Beklagte zu 1) ein
Deckblatt mit dem Banner ''Bundesrepublik Deutschland'' und dem Untertitel ''Edict of
Government'' (Anlage K 1- 6) voran. Der Beklagte zu 2) veranlasste die ô_enttiche
Zugänglichmachung und übernahm auf der Webseite der Beklagten zu 1) die umfassende
Verantwortung. Von den insgesamt 56 DlN-EN-Normen auf der Webseite der Beklagten zu 1) sind
insgesamt sechs DlN-EN-Normen streitgegenständlich (Verletzungsmuster). Dabei handelt es
sich um vier DIN-EN-Normen, von denen zwei sowohl in der deutschen als auch in der en9lischen
Sprachfassung zum Abruf bereitgehalten werden:
D_N EN 14781=20o5, ''Rennrjder Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfve_ahren;
Deutsche fassung EN 14781:2o05'' (Anlage K 7, nachfolgend die ''DlN-EN-Norm 14781
Rennräder)''), DlN EN 147g2 ''Setbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente für
die Innen- und Au_enan_endung aus Metallblech - Produktspe2ifikation und AnfOrderun9en;
Deutsche Fassung EN 147g2: 2oo6'' (Anlage K 8, nachfotgend die ''DlN-EN-Norm 14782 (Dach)''),
D_N EN 14oo-1 "A_ike_ für säug_inge und Kleinkinder Schnuller für Säuglinge und Kteinkinder Teil
1: A__gemejne sicherheitstechnischen Anforderungen und ProduktinformatiOnen DeutSChe
Fassung EN 1400-1:2002'' (Anlage 9, nachfolgend die ''DlN-EN-Norm 1400-1 (SChnUller)''}, DlN
EN 14oo_1 |'c_ild use and care a_ic_es soothers for babies and young Children Pa_ 1: General
fety requ_rements and product information English version of DIN EN 1400-1'' (Anla9e K 10,
hfo_gend die __D_N_EN-Norm 14oo-1 (soother)''), D_N EN 1400-2 ''A_ikel für Säu9linge und
K_ein_inder schnu__er fü'r sä'ug_inge und K_einkinder Tej) 2: Mechanische Anforderungen und
prü'fungen Deutsche fassung EN 14oo-2:2oo2'' (Anlage 11, nachfolgend die ''DtN-EN-NOrm
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1400-2 (SchnuIJer)'') und DlN EN 14oo.2 "chi_d use and care a_ic_es soothe,s for b,bi
YOUn9 ChiIdren Pa_ 2: MeChanical requiremenfs and tests Eng_ish vers_on of D_N EN 14oo_2_
(Anla9e K 12, nachfolgend die ''DIN-EN-Norm 1400-2 (Soother)'').

Der NOrmungsprozess der DlN-EN-Normen auf europäischer Ebene beginnf bei dem cEN mit
einem NOrmVOrSchlag, der von einem Mitg1ied der europäjschen Normungsorganisation, der
EUrOpäiSChen KommisSion oder anderen europäischen oder internationa_en organisationen
eln9ebraCht Werden darf. Im AnschJuss daran wird bei dem CEN ein sogen. "work _tem"
identifiZie_ und ein sogen. Technical Committee, bestehend aus Ve_retern der nationa_en cEN-
Mitglieder, vergeben oder eingerichtet, welches dann die Erarbeitung der D_N-Norm übernimmt.
Eine nationale Normungsorganisation übernimmt dabei die Sekretariatsführung, d.h. sie
kOOrdinie_ mit ihren Mitarbeitern den Normungsprozess. Nachdem das Technjcal Committee
ZUnäChSt einen ersten Entwurf der Norm erarbeitet hat, erfolgt im Anschluss anhand dieses
Entwu_s in deutscher, englischer und französischer Sprache eine öffenttiche Umfrage, in deren
Rahmen die nationalen Normungsorganisationen SteItung nehmen ko'nnen. Anschlie_end wird ein
Schlussentwurf durch das Technical Committee erarbeitet, über vvelchen die nationalen
N orm u ng sorga n is a t i one n da nn abs t i m m e n.
Bei den DIN-EN-Normen in englischer Sprachfassung handelt es sich um die Originalfassung, da
der europäische Normungspro2ess grundsätzlich in englischer Sprache organisiert ist. Bis zur
Annahme des Schlussentwurfs der DtN-EN-Norm 14781 (Rennräder), der DIN-EN-Norm 14782
(Dach), der DlN-EN-Norm 1400-1 (Schnuller) und der DIN-EN-Norm 1400-2 (Schnuller) gab es
die von dem Kläger mit Anlagen K 23 bis K 46 eingereichten unterschiedlichen Fassungen der
jeweiligen DlN-EN-Norm mit Anmerkungen.
Der CEN räumte in den Statuten des CEN und dem ''CEN Exploitatian Agreement on Copyright
and Trademark'' vom 03.04.2013, das zwischen dem CEN und u.a. dem Kläger, geschlossen
wurde, dem Kläger für DlN-EN.Normen die ausschIie_liChen Rechte fû_ r alle Nutzungsa_en für
Deutsch_and ein. Wegen des lnhalts einzelner KlauSeln Wird auf die Darsteltung in der Kla9eSChri_
(Bl. 8) verwiesen.
Auf den deutschsprachigen DlN-EN-Normen 14781 (Rennräder), 14782 (DaCh), 1400-1
(Schnuller) und 1400-2 (Schnut_er) hei_t es:
___ D_N Deutsches _nstjtut für Normung e.V. - Jede A_ der VeNielfätti9Un9 aUCh
auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des DIN DeutsChes Institut für Normun9 e-V. , Berlin
gestattet.
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AJJeinverkauf der Normen durch Beuth VerIag GmbH, 1 0772 Berlin .''

Die englischen Sprachfassungen der DIN-EN-Norm 1400-1 (Soother) und 1400-2 {Soother)
tragen folgenden Vermerk:
''_ No eart of this standard may be reproduced without the prior permission of DIN
Deutsches Institut für Normung e.V. , Berlin
Beuth Verlag GmbH, D-10772 Berlin, has the exclusive right of sale for German standards
(DIN-Normen)''
Auf der ersten Seite der übernommenen europäischen Norm hei_t es zudem in der englischen
Sprachfassung:
''_ _JahreszahIJ. CEN - All rights of exploitation in any form and by any means reseNed
worldwide for CEN national members.''
und in der deutschen Sprachfassung:
''_ [Jahreszahl]. CEN - Alle Rechte der Ve_ertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationaten Mitgliedern von CEN vorbehalten:'
Die Beuth Verlag GmbH, eine Tochtergesellschaft des Klägers, ermächtigte den Klä9er
vorsorglich, Unterlassungsansprüche im Hinblick auf die streitgegenstä' ndlichen Normen im
eigenen Namen geltend zu machen.
Bei den streitgegenständtichen DIN-EN-Normen DlN-EN-Norm 14781 (Rennräder), DlN-EN-Norm
1400-1 (Schnuller) und DlN-EN-Norm 1400-2 (Schnuller) handelt es sich um ''nicht bindende
nationale Normen'' im Sinne des Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 RiChtlinie 2001/95IEG deS
europäischen iarlaments und des Rates vom 03.12.O01 über die allgemeine Produktsicherheit
(nachfolgend die ''Produktsicherheitsrichtlinie''). Die Produktsicherheitsrichtlinie wurde durCh daS
produktsicherheitsgesetz (nachfolgend das ''ProdSG'') in nationales Recht umgesetzt. lm
Amtsb_att der Europa'ischen Union Nr. C 59 vom 28.02.2012 wird in der ''Mitteilun9 der
Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 2001/95IEG des eurOpäiSChen
par_aments und des Rates vom 03.12.O01 über die allgemeine Produktsicherheit'' aUf die
europäischen Normen EN 14781 , EN 1400-1 Und EN1400-2 (Anla9e K 14) Ve_iesen.
_n der verordnung (EU) Nr. 305/201_ des Europäischen Parlaments und deS RateS VOm
og.o3.2o11 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die VermarktUng von BaUprOdUkten
und zur Aufhebung der Richt_inie gg/1 o6JEWG des Rates (nachfolgend die ''BauproduktVO''7 wird
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aUf die DIN-EN-t4782 (Dach) wie folgt Bezug genommen: Die BauproduktVO regelt, dass beim
Handeln mit Bauprodukten der HersteJler des Bauprodukts eine Leistungserk_ärung in Bezug auf
elne ''harmOniSie_e Norm'' oder einer ''Europäischen Technischen Be_e_ung'' abzugeben hat.
Elne ''harmOniSie_e'' Norm" ist eine Norm, die von einem der in Anhang l der Richtlinie 98/34/EG
aufgefüh_en europâischen Normungsgremien auf der Grundlage eines Ersuchens der
KOmmiSSiOn nach A_ikel 6 jener Richtlinie angenommen wurde, mithin eine europäische Norm,
und in Deutschland entsprechend u.a. die DIN-EN-14782 (Dach).

In Deutschland besteht die MögJichkeit, die DIN-Normen des KIägers, d.h. auch die von ihm
übernommenen europäischen Normen, unentgeltlich in insgesamt 109 Normauslegestellen
einzusehen, die über das gesamte Gebiet der Bundesrepublik verteilt sind.
Der Kläger behauptet, er sei aktivlegitimiert, da der CEN ihm wirksam alle erforderlichen
ausschlie_lichen Nu_ungsrechte an den streitgegenständlichen europäischen Normen
eingeräumt habe. Der CEN sei zunächst selbst lnhaber der ausschlie_lichen Nutzungsrechte der
den streitgegenständlichen DIN-EN-Normen zugrunde liegenden europäischen Normen gewesen.
Dieser habe sich sämtliche relevante ausschlie_lichen Nutzungsrechte an den Beiträgen der am
Normungsprozess Beteiligen durch Reversen sowie den Verträgen ''Assignment of Exploitation
Rights (Anlagen K 18) und ''Einräumung von Urhebernutzungsrechten'' (Anlage K19) einräumen
Iassen. Darüber hinaus seien mit allen für den Klä' ger tätigen Ubersetzerbüros Rahmenve_rä9e
abgeschlossen worden, mit denen dem Kläger alle relevanten ausschlie_lichen NutzungSreChte
an den übersetzungen eingeräumt wurden. Bei der deutschen Ubersetzung der DIN-EN-NOrmen
handle es sich um eine deutsche Arbeitsübersetzung, die der Kläger in seinen entspreChenden
Gremien zur der deutschen Endfassung entwickelt habe. Im U' brigen spreche bereits die sich aUS
g 1 o Abs. 3 urhG ergebende Vermutung aufgrund der sich auf den DIN-EN-Normen befindliChen
0Vermerke dafür, dass der Ktäger lnhaber der aussChlie_liChen NutzungsreChte an den
stre itgegenstând l ichen DI N-EN -No rmen se i.
Der Kläger ist der Ansicht, dass die streitgegenständlichen DlN-EN-Normen aIs SChri_werke
gemä_ g 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG und die sich darin befindlichen Darstellungen WiSSenSCha_ItCher
oder technischer A_ gemä' _ g 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG urheberrechtlich geschützt seien. Bei der
Beu_ei_ung der schutzfähigkeit sei sowohl die Sammlung, Auswahl, Einteilung und AnOrdnUn9
des storfes zu berücksichtigen als auch die Tatsache, dasS ein sehr umfan9reiCher StO_ ln
ü'bersicht_icher, k1ar geg_iederter Form dargestellt werde. Die DIN-EN-Normen zeiChneten SiCh
ferner inha_x_ich dadurch aus, dass sie nicht nur die technischen Vorgaben wiederQäben, SOndern
diese im E_nze_nen verständ_ich beschrieben. D__e individuelte leistung ergäbe SiCh ZUdem aUS der
_angen Entstehungsgeschichte der DlN.EN-Normen und deren NormungsßrOZeSS, in welChem
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diese einer detaillierten Prüfung untenogen und mehrfach überarbeitet, geschliffen und
verbessert worden seien. Wie sich aus dem Vergleich verschiedener Versionen der
streitgegenständlichen DlN-EN-Normen ergebe, habe es eine Vielzahl von Möglichkeiten
gegeben, den Sto�  der streitgegenst�'ndlichen  DIN-EN-Normen zu sammeln, auszuwählen,
einzuteilen, anzuordnen und zu formulieren. Soweit die Beklagte auf die DIN-2-20t2-12 verweise,
sei zu berücksichtigen, dass diese 2um einen nur abstrakte Vorgaben und übergeordnete
Regelungen enthalte, die jedoch individuell auszufüllen sind und tatsächlich ausgefüllt wurden und
zum anderen die blo_e Anleitung zur formgestaltung für die Beurteilung der urheberrechtlichen
Schutzfähigkeit irrelevant sei.

Die deutschen Versionen seien als Bearbeitungen des englischen Originaltextes nach § 3 UrhG
geschützt.
Der urheberrechtliche Schutz der DIN-EN-Normen ergebe sich auch aus § 5 Abs. 3 UrhG, der
klarstelle, dass das Urheberrecht an privaten Normwerken durch die Absätze 1 und 2 des
§ 5 UrhG nicht berührt werde, wenn Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder amtliche
Bekanntmachungen auf diese (lediglich) verweisen, ohne ihren Wortlaut wiederzugeben.
letzteres sei - unstreitig - hier der Fall. Dieses Verständnis des § 5 Abs. 3 UrhG werde durch die
Geset2esbegründung gestûtzt, aus der hervorgehe, das Normwerke urheberrechtliche geschützt
seien und durch diese Vorschrift gesichert werden sollte, dass die Refinanzierung der privaten
Normgeber durch den urheberrechtlichen Schutz der Normen gewährleistet sei.
Der Kläger macht darüber hinaus geltend, dass - unter Hinweis auf das Urteil des BVe_G vom
27.07.2013, Az. 3 C 21/12 - der urheberrechtliche Schutz der streitgegenständlichen DIN-EN-
Normen nicht dadurch ''aufgehoben'' werde, dass das Produktsicherheitsgesetz und die
BauproduktVO auf diese DlN-EN-Normen verweisen. Vielmehr gelte hier allein § 5 Abs. 3 UrhG.
Eine verfassungskonforme Auslegung des § 5 Abs. 1 UrhG dahingehend, dass DIN-EN-NOrmen
keinen urheberrechtlichen Schutz genössen, wenn auf sie dergestalt verwiesen werde, daSS bei
ihrer Einhaltung eine gesetzliche Vermutung begründet werde, scheide aUS. Den
ve_assungsrecht_ichen pub_izitätsanforderungen an DIN-EN-Normen werde dUrch die kostenlose
Einsichtnahme der D_N-EN-Norman an über 100 Stellen in Deutschland und der Möglichkeit ihres
käuflichen Erwerbs genügt.
Der Klä' ger beantragt zuletzt,
die Be__agten zu veru_ei_en, es bei Meidung eines vom GeriCht fÜr jeden Fall der
zuwider_andtung fes_use_enden ordnungsgeldes von bis zu € 250.000,OO, und für den
fa__, dass dieses nic_t beigetrieben werden kann, ersatzweise Ordnungsha_ VOn biS ZU
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sechs Monaten (Ordnungsgeld im Ein2elfall höchstens € 250.OOO,OO, Ordnungshaft
insgesamt höchstens zwei Jahre), für die Beklagte zu 1. zu voll2iehen an deren Präsident, -
Jeweils einzeIn - zu unterlassen, die nachfolgenden technische Normen zum Abruf durch
Internetnutzer von Orten und zu Zeiten nach ihrer Wahl ö�entlich  zugânglich zu machen,
nämlich wie folgt
- DIN EN 14781 (Anlage K1); und/oder
- DIN EN 14782 (Anlage K2); und/oder
- DIN EN 1400-1 deutsche fassung (Anlage K3); und/oder
- DlN EN 1400-1 englische fastung (Anlage K4); und/oder
- DIN EN 1400-2 deutsche Fassung (Anlage K5); und /oder
- DIN EN 1400-2 englische fassung (Anlage K6).
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagten bestreiten die Aktivlegitimation des Klägers. Es sei nicht davon auszugehen, dass
alle an dem Normungsprozess Beteiligten dem CEN tats�'chlich  die erforderlichen Rechte
eingeräumt hätten, da zum einen die Abläufe der Normungsprozesse sehr lan9wierig seien und
zum anderen an ihnen eine gro_e Anzahl von Experten beteiligt sei, bei denen es sich nicht nur
um Angestellte des CEN oder des Klägers gehandelt habe. Dies gelte insbesondere deshalb, da
bei manchen der streitgegenständlichen DIN-EN-Normen die Arbeit vor 2003 begonnen habe und
dam it zu einem 2eitpunkt, als der jetzige § 5 Abs. 3 UrhG noch nicht in Kraft getreten sei. Für den
Kläger sei es vor 2003 nicht entscheidend gewesen, dass die Nutzungsrechte wirksam übe_ragen
werden, vveil DlN-Normen nach der Rechtssprechung des BGH (DJN-Norm, GRUR 1990, 1003)
unter § 5 Abs. 1 urhG fielen und daher keinen urheberrechtlichen Schu_ genossen. Der KIäger
sej auch nicht _nhaber aussch_ie_licher Nutzungsrechte an etwaigen den streitgegenständlichen
D_N-EN-Normen vorgehenden D_N-EN-Normen wie etwa die DIN EN 1400-1:2002-12, DIN EN
1400-2:2002-12 und 0lN EN 1400-3:2002-12.
Die Bek_agten sind der Ansicht, es läge schon kein uFheberrechtlich geschüt2tes Werk vor. Die
Texte des K_â' gers ste_1ten ejne Zusammenstellung technisCher feStlegun9en dar, die naCh
Ansicht eines Kreises von Expe_en zu einem bestimmten ZeitpUnkt dem Stand der TeChnik Oder
dem, was nach dem angenommenen Stand der Technik an Vorgaben Verlan9t Werden kÖnne,
__g_ichst nahe kommen. Aufgrund ihres Zwecks, abstrakt für viele Fälle nutzbar Zu sein Und den
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kleinsten gemeinsamen Nenner der Konstruktion zu finden, fehle ihnen eine individuelle
Schöpfungshöhe. Ein Gesamtvergleich mit dem Vorbekannten zeige, dass die Texte aufgrund der
Technizität der Normen und als Ergebnis von überarbeitungen wechselnder Expertenrunden zum
selben Bereich keine ausreichende lndividualitât aumejsen.
Die in den streitgegenstândlichen DIN-EN-Normen enthaltenen Textpassagen wiesen durchweg
einfachste Strukturen auf. Es handele sich meist um sehr kune Sätze im Präsens, die Ge- oder
Verbote aussprächen. Insoweit sei eine Ähnlichkeit mit Kochrezepten zu erkennen. Die
''einfachste sprachliche Form'' sei nicht gleichzusetzen mit der ''Klarheit der sprachlichen Form''.
Die Elemente und Gliederungspunkte seien immer identisch und nur in der Reihenfolge bisweilen
unterschiedlich angeordnet. Der von dem Kläger behauptete Gestaltungsspielraum sei zwar eine
Voraussetzung aber keine hinreichende Bedingung für die erForderliche tndividualität. Dass
gerade kein ausreichender Raum für Individualität bestehe, ergebe sich daraus, dass die DlN 820-
2 ''Normungsarbeit - Tei1 2: Gestaltung von Dokumenten (lSO/lEC-Direktiven - Teil 2:2011,
modifiziert) Dreisprachige fassung CEN-CENELEC-Gescha'ftsordnung - Teil 3:2011'
(nachfolgend die ''DlN-Norm 820 (Normungsarbeit)'') den Normungsprozess selbst steuere.
SchlieKlich folge aus der gebotenen verfassungsgemä_en Auslegung des § 5 Abs. 1 UrhG in
Ubereinstimmung mit dem Publizita'tse_ordernis, dass die streitgegenständlichen Normen
urheberrechtlich nicht geschützt seien. Denn aus dem aus Art. 20 Abs- 3 i.V.m. A_. 2 AbS. 1 GG
abgeleiteten Publizitätserfordernis ergebe sich, dass ein Normwerk jedenfalls dann niCht
urheberrechtlich geschützt sei, wenn auf dieses durch Gesetzte U.ä. venNiesen und durCh die
Befolgung der Normierungsvorgaben zugleich eine gesetzliChe Vermutung erzeugt Werde.
Danach _äre § 5 Abs. 3 UrhG verfassungswidrig, wenn eine solche verfassungsgemäne
Auslegung in übereinstimmung mit dem Publizitätse_ordernis nicht e_olge.
wegen des _ejteren sach- und Streitstandes wird auf dje eingereichten Schri_sätze einschlie_liCh
Anlagen sovvie das Protokoll der mündlichen Verhandlungen vom 16.04.2014 Ve_ieSen.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet. Dem Kläger steht gegenüber den Beklagten wegen der öHent-
lichen Zugänglichmachung der streitgegenständlichen DlN-EN-Normen Unterlassungsanspruch
aus 9 97 Abs. 1 UrhG zu.

A, Die Klage ist zulässig. Das angerufene Gericht ist insbesondere international und örtlich
zuständig.
Die internationale und örtliche Zuständigkeit ist nach § 32 ZPO gegeben, da der Kläger mit seiner
Klage im Inland begangene Verletzungshandlungen hinsichtlich der ihm im Inland zustehenden
Urheberrechte an den in der Klageschrift benannten DIN-EN-Normen geltend gemacht hat (vgl.
BGH, GRUR 2004, 855, 85_ Hundefigur,' GRUR 2007, 691 Rn. 18f. - StaatsgesctJenh). Die DIN-
EN-Normen des KIägers sind bestimmungsgemä_ (auch) in Deutschland zu sehen (vgl 8_HZ
16J, 91- AnneimitteJwerbung im Jnternet, mwM. Da Gegenstand der Klage atlein die Verletzung
urheberrechtlicher Vennrertungsrechte ist, für die der Kläger im Inland Schutz beansprucht, ist
streitgegenständlich deutsches Urheberrecht anzuwenden (vgl. BGH, GRUR 20D7, 691 Rn. 22 -
StaatsgeschenX, GRUR 2010, 628 Rn. 14 - Vorsc_aubjIder J).
B. Die Klage ist begründet.
l. Bei den streitgegenständlichen DIN-EN-Normen handelt es sich um urheberrechtlich
geschü_te Werke. Die Schut2fähigkeit der DtN-EN-Normen ergibt sich dabei nicht bereitS - Wie
der Kläger ausführt - aus § 5 Abs. 3 UrhG (hienu unter Zi�er  1 ), sondern aus § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
7, Abs. 2 UrhG (hierzu unter Zi�er  2). Der urheberrechtliche Schutz wird auch nicht - wie die
Beklagten meinen - durch eine (entsprechende) Anwendung des § 5 Abs. 1 UrhG aufgehoben
(hienu unter ZiHer 3).
1. Die Schu_fähigkeit der streitgegenständlichen DIN-EN-Normen ergibt sich nicht aus § 5
Abs. 3 UrhG. VVährend § 5 Abs. 1 UrhG Gesetze, Verordnungen, amttiche Erlasse und
Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtliche verfasste _eitsätze zu EnttCheidUn9en
vom urheberrechtlichen Schutz ausnimmt, stellt § 5 Abs. 3 UrhG klar, dass daS UrheberreCht an
rivaten Norm_erken nicht dadurch berührt wird, dass GesetZe, Verordnungen, ErlaSSe Oder
amt_iche Bekanntmachungen auf sie verweisen, ohne ihren Wortlaut Wiedenu9eben. Damit SetZt
5 Abs. 3 urhG in seinem An_endungsbereich zwar voraus, daSS ein privates Normwerk aIS
werk im sinne des § 2 Abs. 2 UrhG urheberrechtlichen Schutz genießt. Eine SelbStändi9e
schutzbegrü' ndende VVirkung kommt der Vorschrift jedoch nicht zu. Die BegründUn9 deS SChUtZeS
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riChtet tiCh vieJmehr nach den aJJgemeinen RegeIn des § 2 .UrhG. Nichts anderes ergibt sich
entgegen der Auffassung des Klägers aus der Begründung des Gesetzesentwurfes der
Bundesregierung zu § 5 Abs. 3 UrhG (Bundestag Druc Xsac_e 15/38 Seite T6). Do_ hei_t es
vielmehr:
''Mit der Neuregelung soll dem berecht__gten Interesse pr__vater Grem__en zur Normung Rechnung
getragen und 2ugleich vermieden werden, dass durch die anderenfatls drohende
Einschranhung der Selbstfinanzierung solcher Gremien hohe staatliche Subvent__onen
erforderlich werden ader eine Gefahr fur die T�'tigkeit  dieser verdienstvollen Gremien entsteht.
Im Regelfall werden ndmlich Gesetze, Verordnungen, Erlasse oder amtIiche
Bekanntmachungen auf private Normwerke lediglich veMreisen und damit der
U rheberrech tssch u tz e rha l te n b le i ben ' '
Ebenso wie es im Gesetzesworttaut des § 5 Abs. 3 UrhG zum Ausdruck kommt, geht die
Gesetzesbegründung - ohne nähere Ausführungen - davon aus, dass Normwerke
urheberrechtlich geschülzte Werke sind. Diese Vorschrift ,,erhält'' insofern den urheberrechtlichen
Schutz nur. Dass durch § 5 Abs. 3 UrhG die Schutzvoraussetzungen des § 2UrhG ersetzt werden
sollten, lässt sich der Gesetzesbegründung nicht entnehmen. Dies liefe zum einen der
gesetzessystematischen Stellung des § 5 UrhG als Ausnahmevorschrift zu § 2 UrhG zuwider-
Zum anderen wäre aufgrund der Tragweite einer solchen Regelung eine eindeutige gesetzliche
Bestimmung erforderlich gewesen. Vor diesem Hintergrund lästt sich der Vortchrift des § 5 Abs. 3
UrhG eine gesetzgeberische Grundentscheidung nur dahingehend entnehmen, dass ein
mo''glicher - und angenommener - Schutz nach § 2 Abs. 2 UrhG in Bezug auf private Normwerke
des Klägers nicht gemä_ § 5 Abs.3 UrhG entfällt. Die Entscheidung, ob dieser Schutz besteht,
bleibt damit einer Würdigung des Einzelfalls im Rahmen des § 2 U rhG überlassen.
2. Die streitgegenständlichen DlN-EN-Normen sind als Sprachwerhe gemä_ § 2 Abs. 1 , Abs. 2
urhG und die in ihnen enthaItenen Abbildungen als Darstellungen wissenscha_licher oder
technischer Art im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. T, Abs. 2 UrhG geschützt.
a) Bei den streitgegenständlichen 0lN.EN-Normen handelt es Sich um Sprachwerke im Sinne
des § 2Abs. 1 Nr. 1 ,Abs. 2UrhG.
aa) Die persön_ic_e geistige Schöpfung gemä_ § 2 Abs. 2 UrhG kann sich für Sprachwerke
nach g 2 Abs. 1 Nr. 1 urhG sowoh_ aus der Gedankenformung und -führung des dargestellten
_nha_ts a_s auch aus der besonders geistvollen form und Art der Sammlung, Einteilung Und
Anordnung des dargebotenen stoffes ergeben (vgl nur B_H, _RUR 20T1,134 R_. 36 -
perJenfaucher m_N). Gleiches gilt auch für techniSche Regelwerke, zu denen die
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streit9e9enständlichen DIN-EN-Normen als Ergebnis der festlegung des Standes der Technik
eehören (BGH, GRUR 20D2, 958, 959 - Technische Lieferbedingungen mwN,' vgl. auch
Loewenheim in Schric_er/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Auf/. _ 2 Rn. 5d mwM. Auch wenn bei
wissenscha_lichen und technischen Werken die Gedankenformung und -führung des
dargestellten Inhalts für die Begründung einer persönlichen geistigen Schöpfung weitgehend
ausscheidet und sich der Schutz prinzipiell nicht auf den dargestellten Stand der Technik selbst
beziehen kann (_gJ. B_H, GRUR 2011, 134 Rn. 36 - PerJentaucher), kann demjenigen, der ein -
inhaltlich vorgegebenes - komplexes technisches Regelwerk in Worte fasst, für die Konzeption
und Ausführung der sprachIichen Darstellung ein nicht unerheblicher gestalterischer Spielraum
verbIeiben. Dieser kann nicht nur bei der Auswahl der Form und Art der Sammlung , Einteilung und
Anordnung des Materials unter Verwendung individueller Ordnungs- und Gestaltungsprinzipien
bestehen (_g/. 8GH, GRUR 1986, J39, 741f_ - AnwaItsschriftsatz), sondern kann sich auch auf
das sprachliche Ausdrucksvermögen und der darin zu Tage tretenden Klarheit beziehen (_gJ.
BGH, GRUR 2002, 958, 959 - Technische LieferbedingungenJ. Nach dieser Rechtsprechung
können sich technische Regelwerke insbesondere dadurch auszeichnen,
''dass sie technische Vorgaben nicht nur als solche wiedergeben, sondern im Ein2elnen
verst�'ndlich  beschreiben; es k�nnen  daher hier auch Ausdrucksverm�'gen  und KIarheit der
sprachlichen Form ins Gewicht fallen. S__e sind in dieser auf eine verstä' ndl__che sprachtiche
Umsetzung gerichteten Leistung am ehesten mit Betriebsanleitungen vergle__chbar, bei denen
es ebenfa11s darum geht, ein - hä' ufig komplexes - technisches Regelwerk n__cht nur in
üDersichtlicher Auswahl und Anordnung, sondern vor allem in gut verstandlicher, kIarer Sprache
auszudru'cken [ ] lnsofern unterscheiden sich diese Regelwerke grundlegend von bloKen
verzeichnissen, bei denen die darin enthaltenen Angaben - urheberrechtlich betrachtet -
Gemeingut sind und die individuelle sch�'pferische  Leistung ledigtich in der Auswahl Und
Ordnung des Stoffs liegen kann :'
An das vorliegen einer individuellen Schöpfung sind bei Sprachwerken, die GebrauchSZWeCken
dienen, im vbrigen keine gesonde_en Anforderungen im Sinne eines deutlichen Uberra9enS deS
a__täg_ichen sprachscha�ens  zu stellen (in diesem Sinne wohJ 8_H, GRUR 200_, 958, 959 -
TechnJ'sc_e LJ'eferbedingungen, GRuR 2o11, 134 Rn. 36, 54 - PerIentaucher,' sie_e aber noCh
anders B_H GRuR Tg86, 73g, 74 1f. - An_a/tsschrinsatz,' _gI. SchuIze in Dreier/Schu Ize, Ur_G, 4.
AufJ., g _ Rn. g5,_ A. Nordemann in fromm/Nordemann, UrhR, 11. AurI., _ 2 Rn. 60 Ff.:
Loe_en_er'm J'n schricxer/Loe_enheim, g 2 Rn. 35 n., 5J ). Diese Beurteilung steht im Einklan9
;t den in der iechfsprechung des EuGH entwickelten GrundsätZen zum hier aUf Grundla9e deS
1ga urhG, A_. 3 der Richf_inie 2oo1 /2g anwendbaren autonamen unionsrechtlichen Werkbe9ri_.
E;n sprachwerk ist dann einem urheberrechtlichen Schutz zugängliCh, wenn es siCh bei ihm Um
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ein Original in dem Sinne handelt, dass es eine eigene geistige Schöpfung seines Urhebers
darstellt. Erforderlich ist - wie auch nach der _echtsprechung des BGH -, dass dem Urheber ein
hinreichender Spielraum für kreatives Scha�en  zur Ve_ügung steht und er von diesem freiraum
Gebrauch macht (vgt. EuGH, GRUR 2012, 156 Rn. 50 - BS_Ku Ifurminister,' GRUR 2012, 166 Rn.
87 - Painer). Das kreative Scha�en  kann sich bei Sprachwerken aus der Art und Weise, wie das
Thema dargestellt wird, oder aus dem sprachlichen Ausdruck selbst ergeben (EuGH, _RUR
2009, 1044 Rn. 37, 44 - /nfopaq). Dabei ist aufgrund des Schutz2wecks der Richtlinie 2001 /29 ein
gro_2ügiger Ma_stab anzulegen.

Im Umkehrschluss scheidet ein Werkschutz im Hinblick auf die Sammlung, Einteilung und
Anordnung des Stoffes lediglich dann aus, wenn Aufbau und Anordnung des Inhalts aus
Sachgründen zwingend geboten sind und keinen Spielraum für eine individuelle Gestaltung
erlauben (vgl. BGH, GRUR 1986, 739, 74 1f. - AnwaJtsschriXsatz,' ebenso EuGH, GRUR, _01 T Rn
39 - footbaI/ Dataco im HinbIicx auf Datenban_werXeJ_ Der schöpferische Eigentümlichkeitsgrad
bemisst sich dabei nach dem geistig-schöpferischen Gesamteindruck der konkreten Gestaltung,
und zwar auch im Gesamtvergleich gegenüber vorbestehenden Gestaltungen bemisst (BGH,
GRUR T993, 34, 36 - Bedienungsan Ieitun9)-]
bb) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze erfüllen die streitgegenständlichen DIN-EN-
Normen die Anforderungen an die persönliche geistige Schöpfung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 , AbS. 2
UrhG.
(1) Die frage, ob D_N-Normen als private Normwerke einem Urheberrechtsschutz nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 , Abs. 2 urhG zugänglich sind, ist höchstrichterIich noch nicht entschieden. Soweit der
Bundesgerichtshof in der Entscheidung DlN-Norm (GRUR 1990, 1003 - DJN-NOrm) den
Ausnahmetatbestand des g 5 Abs. 1 urhG af auf DlN-Normen erstreckt hat, lassen siCh daraUS
keine Anha_tspunkte fü' r die frage der schutzbegründung naCh § 2 Abs. 2 UrhG ableiten. Da daS
Berufungsgericht _einer_ei Festste_lungen zur Schutzfähigkeit der do_ Streitge9enStändliChen
troffen hatte, war insoweit bereits aus revisionsrechtliChen Gründen VOn deren
-_hig_eif aus2ugehen (vg_. BGH GRuR 1ggO, 1oo3 - DIN-Norm; ebenfalIs Prüfung der
schutzf__h;gkeit nach g 2 urhG_ BGH GiuR 1g84, 117 - VOB/C; daher missverstän d t ic h
Loe_e,he,'m ,', sc_ric_er/Loe_enheim, urt1eberrecht, 4. Au_. 9 2 Rn_ 103, BUIIinger in
/8,JJJ'nger, praxisxommen_ar zum Urheberrecht, 4. AufJ. 2014, 9 2 Rn. 146, WO ZUr
__nd,ng des ur_eberrec_tschurzes dieser _er_typen apodihtiSCh aUf die genann fRn
Entscheidungen Bezug genommen wirdJ .
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(2) Die Schutzfähigkeit der streitgegenständJichen DIN-EN-Normen ergibt sich vorliegend aus
deren SpraChliCher Ausgestaltung und der Anordnung des jeweiligen Regelungsgegenstands in
den unteren Gliederungsebenen der jeweiligen DIN-EN-Norm, soweit jedenfalls der
Regelungsgegenstand selbst angeordnet und eingeteilt wird. Insoweit liegt eine persönliche
geistige Schöpfung vor.
Zwar ist den Beklagten zuzugeben, dass die Gliederung der streitgegenständlichen Normen __n
den oberen Gliederungsebenen als Einteilung und Anordnung des Regelungsgegenstands im
Wesentlichen durch DIN-Norm 820 (Normungsarbeit) vorgegeben ist und die Auswahl des in den
DIN-EN-Normen behandelten Sachverhalts stark von dem als Stand der Technik bekannten
Gegebenheiten bestimmt ist, gleichwohl weisen die streitgegenständlichen DtN-EN-Normen die
erforderliche Gestaltungshöhe aufgrund ihrer individuellen sprachlichen Ausdrucksform in den
unteren Gliederungsebenen - zumindest hinsichtlich der lângeren Textpassagen der
streitgegenständlichen DIN-EN-Normen - auf. Hier wird ein technisch komplexer Sachverhalt
verständlich zusammengestellt und vermittelt. Der sich in diesem Bereich ergebende
Gestaltungsspielraum wurde in schöpferischer Weise genutzt. Die streitgegenständlichen DIN-EN-
Normen gehen in ihrer Kamplexität deutlich über die blo_e Aneinanderreihung von technischen
Darstellungen und Regelungen zu einem Thema hinaus. Im Einzelnen:
(at Die Gliederungen der streitgegenständlichen DIN-EN-Normen weisen im Hinblick auf
Einteilung und Anordnung des jeweiligen Regelungsgegenstands zwar in den Oberen
GljederungSebenen kein, jedoch in den unteren Gliederungsebenen ein Ma_ an lndividualitä_ t auf,
das über das blo_ Handwerkliche hinausgeht.
(aa) Die oberen Gliederungsebenen der streitgegenständlichen DIN-EN-Norm Sind im
wesenf_ichen gleich und entsprechen den Vorgaben der DIN-Norm 820 (Normungsarbeit), einer
D_N-Norm, die a_s ihren Anwendungsbereich die Festlegung von Regeln fûr den Aufbau Und die
Abfassung von Dokumenten bestimmt, die als lnternationale Normen, TeChnische Spezifikationen
oder Ö�entlich  verfügbare Spezifikationen vorgesehen sind.
Diese D_N_Norm enthâlt u.a. in zi�er  5 vorgaben, wie die Gliederung eines NormwerkS inhaltliCh
aufzubauen und zu nummerieren ist. ln 2i_er 5.1 .3 DtN-Norm 820 (NormungSarbeit) Werden die
Bestandfei_e einer "üb_iche Gliederung'' _ie folgt aufgezählt: TiteISeite, lnhaltSVerZeiChniS, VO_O_,
Ein_eitung, An_endungsbereich, Normatjve VenNeisungen Und Begri�e.  Dieser AUFbaU WUrde in
een streifgegenstä_nd_ichen D_N-EN-Normen über%iegend übernommen. Die DIN-NOrm 820
Normungsarbeit) rege_t auch vveitere G_iederungsebenen eines NormwerkS, SO ZUm BeISPiel in
zirrer 5.1, dass "Kennwe_e'' eines Produkts (z.B. Installationsre9eln und GÜtebeStätlgUn9en)



_ _ _ _

J08 O 2o6/1 3 . se__f

JeWeiIS eindeUti9 abgegrenZt werden müssen. Entsprechend _erden dje "produ_tinformafion__ z.B.
in der DlN-EN-Norm 1400-1 (SChnuller) in 2iHer 7 oder die ''produktkennzeichnung|| in der DlN_
EN-Norm 14782 in Ziffer 8 jeweiIs separat am Ende aufgefüh_.

Weitere BeStimmungen zur inhaltIichen Gliederung von Norm_erken finden sich in ziffer 5.1.2
DIN-NOrm 820 (NormUngSarbeit) ''Thematische Unte_ei_ung in eine Reihe von Tej_en'| _n dieser isf
VOr9e9eben, daSS Wenn eS ''towohl gemeinsame als auch individuelle Aussagen zu einem
Thema'' 9ibt, die ''9emeinsamen Aussagen im ersten Teil und die individuellen Aussagen, die die
all9emelnen AUSSagen modifizieren oder ergänzen dürFen, in einzelne Tei1en behandelt _erden''
müSSen. Diese Vorgabe wurde in allen streitgegenständlichen DIN-EN-Normen befolgt.
BeiSpielha_ sei auf die DlN-EN-Norm 1478 1 (Rennräder) und den dortigen Gliederungspunkte 4.6
mlt Selnen Unter9liederungspunkten7 verwiesen. Darüber hinaus enthä1t ZiHer 5.2.4 DlN-Norm
820 (NOrmungsarbeit) ''Abtatz'' weitere Bettimmungen für den Aufbau einer Gliederung von
Normwerken, aus denen heNorgeht, dass einleitende Absätze vermieden werden sollen und in
einem eigenen Unterabschnitt ein2ufügen seien. Der Abschnitt 2iffer 6 DlN-Norm 820
(Normungsarbeit) ''Abfassung'' enthält u.a. Vorgaben für die inhaltliche AusgestaItung von
Gliederungspunkten. So bestimmt Zi�er  6.1.3, dass in dem Vorwo_ keine Anforderungen,
Empfehlungen, Bilder und Tabellen enthalten sein dü_en.
Schlie_lich enthält die DIN 820-2 in Anlage ZC.9 auch für den Aufbau einer Europäischen Norm
bei Veröffentlichung aIs nationale Norm eine Vorgabe, denen die streitgegenständlichen DlN-EN-
Normen entsprechen, indem die Deckblätter der dort geforderten Gestaltung entsprechen-
(ß) Anders als die voranstehend dargestellten oberen Gliederungsebenen weisen die unteren
Gliederungsebenen eine persönlich geistige Schöpfungshöhe auf. Die in dem Schri_sa_ deS
Klägers vom 14.05.2014, S. 8ff dargestellten und unstrittigen Anderungen hinsichtlich der unteren
G_iederungsebenen zeigen, dass es einen ausreichenden Spielraum hinsichtlich der GeStaltUn9
der Gliederung auf den unteren Ebenen, in denen der Kern des RegeIUn9S9e9enStands
dargestellt wird, gab und dieser genu_t wurde. 0abei ist zu berücksichti9en, daSS eS dle
Anwendung allgemeiner Regeln des logischen Aufbaus nicht ausschtie_t, in der kOnkreten
umsetzung der allgemeinen Regel eine persönlich geittige Schô_ pfung zu erbliCken (V9l. BGH -
AnWa_tsschriftsatz, GRuR 1986, 739, 74_f, Zi�er  Il.2 a) und Zi_er lI 2b), auch wenn dieSe Re9etn
in der D_N-Norm g2o (Normungsarbeit) vorgegeben sind, wie z.B. dass allgemeine AUSSa9en, dle
fü'r mehrere Rege_ungsgegenstände gelten, voranzustellen sind, 5.1.2 DlN-NOrm 820
Normungsarbeit). Denn _ie die von dem Kläger a Ufgezeigten AnderUn9en der
streitgegensfä-nd_ichen DlN.EN-Normen be)egen, lie_en SiCh die Gliederungen unterSChiedliCh
ta>ten, ohne dass eine version richtiger war als die andere. Vielmehr ist die GeStaltUn9 der
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ein2elnen D_N-EN-Normen Ausdruck der Umsetzung des den Mitarbeitern oHen stehenden
Gestaltungsspielraums und damit deren geistige Schöpfung. Dabei wurde die Schwelle des
blonen handwerklichen Gestaltens sogar deutlich überschritten, da es sich bei dem jeweiligen
Regelungsgegenstand um einen komplexen Sachverhalt handelt, dessen logische, übersichtliche
Ordnun9 deutlich über die blo_e Aneinanderreihung von thematisch verbundenen lnformationen
hinausgeht.
Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang auf die Änderungen der Gliederung der DIN-EN-Norm
14781 (Rennräder) venNiesen. In der Endfassung der DIN-EN-Norm 14781 (Rennräder) ist z.B. in
dem Abschnitt 4 ''Anfarderungen und Prüfve_ahren'' der im Verhältnis zu den Entwu_sfassungen
aus den Jahren 2000 (Anlage K 23) oder 2002 (Anlage K 28) neue Gliederungspunkt ''Brems- und
Festigkeitsprüfungen - Spe2ielle Anforderungen'' eingefügt worden, der einige inhaltliche

Aussagen zu ''Brems- und festigkeitsprüfungen'' an den Anfang der Gliederun9 zusammen zieht.
Ferner wurden im Laufe der Bearbeitung z.B. die Gliederungspunkte des Abschnitts ''Brakes''
(Bremsen7 der DlN-EN-Norm 14781 (Rennräder) neu geordnet und deren Inhalt umformuliert. So
waren in dem Entwurf der DlN-EN-Norm 14781 (Rennräder) aus dem Jahr 2000 (Anlage K 23) die
Gliederungspunkte 4.3.2 ''Brack-lever position'' und 4.3.3 ''Brack-lever grip dimension'' in zwei
Gliederungspunkten auf der gleichen Gliederungsebene mit 4.3. 1 ''Braking systems'' aufgefüh_- ln
der Endfassung der DIN-EN-Norm 14781 (Rennräder) sind beide Gliederun9spunkte in dem
Gliederungspunkt 4.5.2 ''Hand-operated brakes'' zusammen gefasst ist, der sich nunmehr auf
einer Gliederungsebene mit ''Braking systems'' (4.5.17 befindet. In dem EntwurF aus dem Jahr
2000 _urde die G_iederung 4.3.4 lediglich mit ''Attachment of brake assembly'' betitelt, in der
Endfassung der D_N-EN-Norm hei_t es entsprechend des tnhaltS des Abschnitts, der unverände_
b_ieb, e_eiternd "Attachement of brake assembly _and cable re0uirements''. Der nâ_ chste Abs Chnitt
4.3.6 "Brake adjustement" des Entwurfs aus dem Jahr 2000 wurde umbenannt, dessen lnhalt
sprach_ich überarbeitet und heint jn der Endfassung ''Security test on brack-block and brack-Pad
assem b l ies ' ' (4. 5. 4}.
vvenng_eich den _ek_agten auch darin zuzustimmen sein mag, dass die Sammlung Und
Aus_a__ des in der Je_eiljgen DlN-EN-Norm geregelten SaChVerhaltS Sith ma_9ebliCh ZUm elnen
durch den vorgegebenen Rege_ungsgegenstand ("work item''} und zum anderen aus dem Stand
Technik ergibt, so ergibt s_ch Jedoch aus der konkreten Zusammenstellung des SachverhaltS
mit dem in den streitgegenständlichen DIN-EN-Normen erkennbaren
ksvermö'gen und der K1arheit ihrer sprach_ichen Form, daSS StreitgegenständliCh ein
hnischer sachverha_f sprach_ich verständ_ich dargestellt wird und insoweit einen fÜr
den urheberrecht_ichen schutz erforderlichen Grad an lndividUalität erreiCht.
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Vorstehendes gi_t auch bei Berücksichtigung des Umstandes, dass die D_N-Norm 820
(Normungtarbeit) u.a. formulierungsvorschläge für Normwerke macht. So wird z.B. in Zi�er  6.2. 1
vorgegeben, dass der Gliederungspunkt ''Anwendungsbereich'' einer Norm Formulierungen wie
beispielsweise ''Diese Internationale Norm Iegt fest '' enthaIten und die Anwendbarkeit des
Normwerks mit ''Diese Internationale Norm gilt für...'' eingeleitet werden soll Dies wird in den
streitgegenständlichen DIN-EN-Normen auch umgesetzt (z.B. DIN-EN-Norm 14781 (Rennräder)
unter ZiNer 1 Anwendungsbereich: ''Diese Europäische Norm legt Anforderungen (...) fest (. )'',
''Sie gilt für Rennräder (...).'', ''Sie gilt nicht t. .)''). Die von dem Kläger herausgearbeiteten
Änderungen im Verlauf der Erarbeitung, so z.B. in der DlN-EN-Norm 14781 (Rennräder)
(Schriftsatz vom 14.05.2014, Bl. 15�,  z.B. zu ZiNer 4.5._ .1 ''Offen liegende überstehende Teile''),
ebenso wie längere Textpassagen 2.B. Zi�er  4.6.7.5.2.4 machen jedoch unabhängig davon die
kreative Ausgestaltung des Kerns des Regelungsgegenstandes deutlich, die in der
Zusammenschau des Gesamtwerkes diesem ein individuelles Gepräge gibt. Es wird durchwe9
eine Ausdrucksform gewählt, die den zu vermitte1nden Inhalt verständlich, präzise und damit - wie
fûr Normen zwingend e_orderlich - ohne inhaltliche Unschärfen darstellt. Dabei begrûndet -
entgegen der Ansicht der Beklagten - gerade auch die stets eingehaltene einfache Sat2- und
Wo_struktur unter anderem die Annahme einer persönlichen geistigen Schôpfung. DurCh die
streitgegenständlichen 0lN-EN-Normen werden die Anforderungen an eine Produkt9rUpße
Rennräder, Dä'cher, Schnuller) zunächst auf das wesentliche reduziert und e__nzelnen ASpekte
des jewei_igen irodu_ts (2.B. bei Rennrädern: Scha_e Kanten und Ecken, Befestigun9Steile,
Risse, ü'berstehende Tei_e Bremsen Lenkung, Rahmen, Vorderradgabel, Laufräder und Reifen,
Fe_gen, peda_e, sä'ttel, Antrjebs_ette, Kettenschutz, Speichen, Beleuchtung un d
warnvorrichtungen) ausge_ählt, die notwendig zu behandeln sind. In einem Weiteren SChritt
en die Anforderungen an diese zu behande_nden Aspekte abstrahie_ und in eine all9emein
verständtiche, für eine Vielzahl von fällen gÜltige Sprache um9eSetZt.
b) Die _n den streitgegenständ_ichen DlN-EN-Normen enthaltenen techniSChen ZeiChnUn9en
;nd a_s D,rsfe__ungen wissenschaft1icher oder technischer Art nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG
geschützt.
i D,rste__,nge, _issenschaft_icher oder technjscher Art nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 UrhG mUSS
_,e __n g 2 Abs 2 urhG geforde_e schô' pferische Leistung in der Darstellung selbst liegen un d S iC h
e,geben (vg_ g_H GRuR 1g93, 34, 35 - BedienungsanIe itUn9;
.m J,n sch,,,c_er/Loe_enhe,_m, urI7eber,echt, 4. Auf/., g 2 Rn. 2oO). Eine schöp fer isc he
._stun be__ der Da,ste(tung _ann sich a__erd_ngs nur do_ entfalten, wo ein ausre iC hen der
._e_,,um fu..r scho,,pferisches sch,ffen bestehf. Be_ Darstetlungen, Dei der siCh die A rt der
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Darstellun9 aus der Natur der Sache ergibt und daher notwendig und üblich ist oder wo sich die
Art der Dar5tellung aus DIN-Normen ergibt, ist die Gestaltungsfreiheit stark eingeschränkt. Des
Weiteren wird die Gestaltungsfreiheit dort eingeschränkt, wo es auf die grö_tmögliche Genauigkeit
der Wiedergabe ankommt. Dennoch besteht gerade wegen des von vornherein eingeschränkten
Gesta1tungsspielraum bereits dann Schutz im Sinne des §2Abs.1 Nr.7UrhG, wenn die
Darstellung eine individuelle, sich vom alltäglichen Scha�en  im Bereich technischer Zeichnungen
abhebende Geistestätigkeit in der Darstellung zum Ausdruck bringt, wobei ein geringeres Ma_ an
individueller Prägung genügt (BGH, GRUR 201 1, 803, Rn. 62 - lernspie Ie mwN.,' GRUR 1993, 34,
35 - Bedienungsan/eitun_,' GRUR 1991, 529, 530 - ExpIosionszeic_nungen). Daraus folgt zum
einen, dass im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 UrhG die ,,kleine Münze''
eschu'tzt ist. 2um anderen folgt aus einem geringen Ma_ an Eigentümlichkeit aber auch ein
entsprechend enger Schutzumfang bei dem betreffenden Werk (BGH GRUR 199T, 530
ExpIosions2eichnungen mwN.,' st. Rspr.}.
bb) Gemessen an diesen Vorgaben kommt den technischen Zeichnungen in den
streitgegenständlichen D_N-EN-Normen urheberrechtlicher Schut2 zu. Durch die Zeichnungen
_erden komp_exe technische Sachverhalte wiedergegeben, die eine teilweise Abstrahierung von
den realen Gegebenheiten erfordern, damit die Darstetlung übersichtlich sind und der Illustr ierUn9
des je_eiligen Themas dienen, auf das sie sich beziehen. Als Beisßiel, WelCher
Gesta_tungsspie_raum gegeben ist und von den Beteiligten der Erarbeitung der DtN-EN-Normen
ausgenutzt _urde, ist auf eje 2eichnungen zum Abschnitt ''Ma_e der _andbremshebel'' in dem
Entwu_ aus dem Jahr 2ooo tAnlage K 23, dort Zi�er  4.3.3.1) und der endgûltigen D l N- E N- NOrm
nnrä'der) (do_ zifFer 4.6.2.2.2.) zu vennreisen: obgleich es sich in bei den f ä l len um d ie
icht eines Tei_s eines Fahrrad Len_ers hande)t, weichen die Darstellungen er he b l iC h
inander ab. 0ies _iegt nicht a__ein daran, dass es sich in dem einen fall um e inen gera den
in dem anderen fa__ um e_nen gebogenen hande_t. Vielmehr sind die Darstellun9en
insch_ie__ich der Handbremse vo__kommen unterschiedlich gestaltet. G le iC heS ß i l t f ür
ie zeichnung mit dem Tite1 _Beispiele f,'r mineestma_e von überstehenden Teilen'' in dem
itf __u' ber5tehenden Te;_e__ derse_ben D_N EN-Norm. ln dem Entwu_ aus dem Jahr 20 O O
ziffer 4.2.1 werden d_e dre_ dargestel_ten Teile frontat a bge b i l de t, in der
_t;gen D_N_EN_Norm 147g1 (Rennrâ_ der) (do_ zi�er  4.5. 1 .2.) wer den d iese in e ine r s c h r ä 9 e
Pers pekt ive w i edergegebe n.
__f d;e Bek_agten _edig_ich pauschat behaupten, dass die technischen Ze ic hnungen in d e n
__tgegensta__nd_;chen D_N_EN_Normen in ihrer Ausgestaltung den Vorgaben von D l N- NOrme
,,chen reic_t dieser vo_rag ohne weitere Kon_retisierung nicht aus, um ZU W i der le g e n,
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dass die bestehenden und ausgenutzten Gestaltungsspielräume hinsichtlich der technischen
Zeichnungen - wie aufgezeigt - ausgenutzt wurden. Die Bektagten haben schon kein konkretes
Beispiel für die von ihr aufgestellte Behauptung dargelegt, anhand dessen der Kammer eine
Uberprüfung ihrer Behauptung möglich gewesen wäre.
3, Schlie_lich entfällt entgegen der Ansicht der Beklagten der den streitgegenständlichen DlN-
EN-Norm zukommende Urheberschutz njcht nach § 5 Abs. 1 UrhG.
a) § 5 Abs. 1 UrhG ist bereits nach seinem Wortlaut nicht anwendbar, da die
streitgegenständlichen DlN-EN-Normen weder Bestandteil des ProdSG oder der dem ProdSG
zugrunde tiegenden Produktsicherheitsrichtlinie noch der BauproduktVO sind. Das ProdSG
venNeist lediglich zur Bestimmung der Sicherhe__t eines Produktes allgemein u.a- auf die DIN-EN
Norm 14781 (Rennräder), DIN-EN-Norm 1400-1 (Schnuller) und DIN-EN-Norm 1400-2. Genauso
bezieht sich die BauproduktVO durch einen allgemeinen Verweis hinsichtlich der Einhaltung von
Standards u.a. auch auf DlN-EN-14782 (Dach). Eine Auslegung des § 5 Abs. 1 UrhG
dahingehend, dass der Verweis auf DIN-EN-Normwerke für dessen Anwendbarkeit genügt, ist
durch g 5 Abs. 3 urhG ausgesch_ossen, da diese Vorschrift ausdrückIich bestimmt, dass das
Urheberrecht an privaten Normwerken durch den Absatz 1 nicht berüh_ wird, wenn auf Sie
''ledig_ich" ve_iesen _ird, ohne ihren lnhalt wiedenugeben. § 5 Abs. 3 UrhG konkretisie_ mithin
die Vorschrift des § 5 Abs. 1 UrhG.
b) Eine Aus_egung des g 5 Abs. 1 UrhG entgegen sejnes in 9 5 Abs. 3 UrhG konkretisie_en
wo__autes stehf dem ausdrück_ichen Willen des Gesetzgebers entgegen Un d iS t
verfassungsrechtlich auch nicht geboten.
Die vorsc_rift des g 5 Abs. 3 ur_G kann nicht dahingehend einschrä' nkend ausge legt Wer den ,
eass sie fü' r den Fa__ _eine Anwendung findet, in we_chem der Verweis auf private Normwer ke ZUr
_'ndung einer gesetz_ichen vermufungtwifkung (z.B. der Sicherheit des Produkts) füh_. DieS
idersprä'che dem ausdrü'ck__ch und eindeutig erk_ärten Willen des Gese_geberS. Die E in fÜ hrUn9
s Absatzes 3 e_o_gfe aus_eislich der GesetZesbegrûndUn9
d,uc_sache 15/3g, seJ'Je 16) zu dem zweck, die Folgen der RechtspreC hUn9 deS
ichts_ofs zu, Aus_egung des g 5 Abs. 1 urhG aF abzuändern, nach welcher die blo_e
Bezugnahme auf D_N_Normen in Gesetzen und Verordnungen (do_ LandeSbaUOrdnUn9en) ZU
.,ner F,e_,sfe__ung vom urheberrechtsschufz nach g 5 Abs. 1 urhG führen konnte (vgl B G H,
.No,mJ. Der Bundesgerichtshof hatte in dieser Entsche i dung ausge f _ h rt_
,,D__e E_,nfu__ hrun de, D_N_Normen ats xechnische Baubesfimmungen dient danac h der KOn k,e t _lS i e r U n 9
_tn den LaneesDauordnungen ü_ereinstimmend enthaltenen GeneralklauSel der ''all9emeln
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anerkannten Regeln der Techn__k (der Baukunst}'' und damit der Erleichterung des
vennraltungsrechtl__chen Baugenehmigungsve_ahrens. l hre Bedeutung Deschrä' nkt sich daDei nicht auf
eine interne Bindungswirkung gegenUber nachgeordneten Beh�'rden,  sondern es tritt - wie das
Berufungsgericht zutreffend angenommen hat _ auch eine Selbstbindung im Au Kenverh�'  Itnis ein. Der
Bauwillige, der sein Bauvorhaben entsprechend den eingefu' hrten _lN-Narmen ausfü' hren will, erlangt
J_edenfalls unter bauaufsichtlichen Gesichtspunkten einen Anspruch auf Baugenehmigung. Dies folgt
unmittelbar aus der in den Landesbauordnungen enthaltenen gesetzlichen Regelung, dass als
allgeme__n anerkannte Regeln der -rechnik (der Baukunst), an die sich jeder Bauwill__ge grundsätzl__ch
zu halten hat, (auch) die eingeführten technischen BauDestimmungen gelten. Allerdings kann die
Einhaltung d__eser Regeln auch auf andere Art als durch die U_' bere__nstimmung m__t den DIN-Normen
nachgewiesen werden; nach § 3 Abs. 1 Satz 3 BauO NW kann sogar von den allgemein anerkannten
Regeln abgewichen werden, wenn die Gef�'  hrdung der ö' ffentlichen Sicherheit und Ordnung durch
e__ne andere Lösung ausgeschlassen werden kann. Fu__r die urheberrechtl__che Beurte'_lung ist der
fehlende Charakter der eingefu__ hrten DIN-Normen als zwingende Normen jedoch unbeachtlich. Denn
nach § 5 Abs. 1 UrhG fu'hren nicht nur solche Normen zur Fre__steIlung vom UrheDerrechtsschutz,
sondern auch Verwaltungsvorschriften, da diese 2umindest fü' r die Anwendung und Auslegung des
eltenden Rechts von besonderer Bedeutung sein k�nnen.  Im Streitfall ist allein maKgebend, ob die
D_N-Normen Bestandteil der sie einführenden amtlichen Verlautbarungen geworden und der
vema_tung daher als eigene Wil_ens_uKerungen zuzurechnen sind. Das __st hier der Fall Dies folgt -
ungeachtet ihres nicht fur alle Fä' Ile 2wingenden Charakters - aus der oben dar9e1e9ten
Bindungswirkung im AuKenverhä' _tnis. Dadurch erIangen die Dauaufsichtlich e__ngefü' h_en DIN-
Normen jedenfa11s im Verhä' ltnis 2u den Bauwitligen, die S'lCh an d__e DIN-Normen halten, eine
rechtssa_ä' hnliche Bedeutung .'']

Darauf bezugnehmend hei_t es in der bereits zitierten Gese_esbegründung:

__ie vorgeschtagene Rege_ung zu g 5 entspricht heinem Gebot der Richtlinie. 0er vorgetegte EnmU _
ird _edig_ich a_s Ge_egenhe;t genutzt, die se'tt lä'ngerem namendige Sicherung deS
uf_eberrecht_ichen schufzes fu'r private Gremien der Normung, Wie z. B. daS DeutSChe lns t i tu t f Ür
rmung e. v. (D_N), vorzunehmen. Nach g 5 Abs. 1 gen__eKen Gese_e, Verordnungen, amt l iC he
t,sse und Bekanntmachungen keinen urheberrecht_ichen SChu_. Nach der __m Jahre 19 9 O
_Normen- Entsche_dung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1990, 1003) ka
rheberrechtsschu_es auch für private Normen eintreten, wenn Gese_e oder amtliChe
ver_autbarungen sich diese durch Be2ugnahme in einer WeiSe ZU Eigen maChen, daSS e ine 9eWlSSe
irkung entsfehf. _n so_chen fa_ten eer Bezugnahme __entticher Normen O der
ivate Rege__erke besteht aber ein berechtigtes Interesse der pr iva ten
istigen schöpfer so_cher Normen, ;hr urheberrecht zu wahren und sich insbeSOndere aUS dem
�_  ng__chmachung so_cher Rege__erke zu _nanzieren. Dem ö_enttichen IntereSSe
__st eemgegen_ber genügt, wenn die ;n Bezug genommenen Normen fu'r jedermann _rODleml0S
.n _;ch und egen eine angemessene vergü'tung auch 2u e_erben sind (v9l. im E inZe tnen
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LOewenheim, Amtliche Bezugnahmen auf private Normenwerke und § _ Urheberrechtsgeset2, in
Festschrift fû_ r Otto Sandrock, S. 609). Dies gilt atlerdings n__cht, soweit private Normwerke in amtliche
Werke inkorporiert werden. Der Rechtsunterworfene soll hier nicht fortbestehenden
Ausschlienlichkeitsrechten an einem Teit der Gesetzesvorschriften ausgesetzt werden. Mit der
Neure9eIung soll dem berechtigten Interesse privater Gremien zur Normung Rechnung getragen und
zugleich vermieden werden. dass durch die anderenfalls drohende Einschr�'nkung  der
Selbstfinanzierung solcher Gremien hohe staatl__che Subventionen erforderlich werden oder eine
Gefahr f__r die Tä'tigkeit dieser verdienstvallen Gremien entsteht. lm RegelfalI werden ndmlich
Gese_e, Verardnungen, Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen auf private Normwerke lediglich
venNeisen und damit der Urheberrechtsschu_ erhalten ble__Den.''
Angesichts dieser zweifelsfreien gesetzgeberischen lntention kommt die von der Bek1agten
vorgeschlagene einfachgesetzliche Auslegung nicht in Betracht.
bb) Des Weiteren ist eine derartige Auslegung auch verfassungsrechtlich nicht geboten. Das aus
A_. 20 Abs. 3 i.V.m. A_. 2 Abs. _ GG abgeleitete Publizitätserfordernis erfordert keine
verfassungskonforme Aus1egung des § 5 Abs. 1 und 3 UrhG dahingehend, 0tN-Normen den
urheberrechttjchen Schutz für den fall zu versagen, dass die Verweisung auf DlN-Normen in
einem Gesetz (oder ähnlichem) zu einer gesetzlichen Vermutungswirkung bei Einhaltung der DIN-
Normen führt.
Nach deF Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und des Bundesve_altungsgerichts ist d ie
hin_ängliche publizität von allgemeinverbindlichen , mit Au_enwirkung ausgestatteten ReChtsre9e ln
ein für a_le Normsetzungsakte geltendes rechtsstaatliches (Wirksamkeits-) E_ordernis. AU5 dem
Rechfsstaafsprinz>p des A_. 2o Abs. 3 GG fo_gt das Gebot der Rechtssicherheit, welches ver lang t,
ss fü' r den Rechtsunte_onenen ktar efkennbar sein muss, welche Vorschri_en im Einzelnen für
ihn ge_ten so__en (Bve__, u_er'J _om _2.11.1gg3, 2 g_L 25/81, juris Rn. 35; Lieb Jer, Jur is P R-
Bve_G 2_2o13 Anm. 5 m_N.). Danach muss die VerlautbarUng soIcher in BeZu9 9enOmmene r
Rege_ungse_emente für den Betroffenen zugänglich und ihrer A_ naCh für amtliChe AnOrdnUn9en
ignet se_n. Dieses pub_izifä'tse_ordernis gi_t ebenso für im VecweisungSwege in kOrpOr ie rte
ngen-, auc_ sie m,' ssen fû' r den Betroffenen verlässlich und ohne un2Umutbare ErSChWerniS
__ng>_ch se_n. Die Angabe e_ner Fundste__e für das Ve_eisungsobjekt ist nac h der
chung des Bundesve_assungsgerichts zwar nicht e_orderliCh; die BeStimmUn9 mUSS
dann aber )edenfa__s hinreichend präzise bezeichnet sein (LiebIer aaO).
es Bundesve_a_tungsgerichts (U_ei/ vom _J.06.2013, BVe__E
ist dem pub_izitä'tse_ordernis bereits durch die Môglichkeit der E ins ic h tna hme



2vaheuussastczh

308 O 206/1 3 - Seite 22 -

in die Normwerke in den bundesweit eingerichteten Auslegestellen für DlN-Normen genüge getan.
Dieser Einschätzung schlie_t sich die Kammer an.
ll. Der Kläger ist aktivlegitimie_. Die Beklagten haben die sich aus § 10 Abs. 1 und 3 UrhG
zugunsten des Klägers ergebende Vermutung nicht erschüttert. Nach § 10 Abs. 1 UrhG wird
derjenige bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes vermutet, der auf den
VeNielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes oder auf dem Origina1 eines Werkes der
bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist. Nach § 10 Abs. 3 UrhG gilt
diese Vermutung bei Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen - wie streitgegenständlich -
für die Inhaber ausschlie_licher Nutzungsrechte entsprechend.
Die streitgegenständlichen DlN-EN-Normen weisen einen _-Vermerk zugunsten des Klägers auf.
Inwieweit ein _-Vermerk für sich bereits die Vermutungswirkung des § 1 O UrhG begründen kann,
ist in der Literatur umstritten. TeiJweise wird vertreten, dass der _-Vermerk ohne weiteres für eine
lnhaberschaft sâmtlicher Nutzungsrechte spreche (Schu Jze in Dreier/Sc_uIze, Ur_eberrec_t, 4.
AufJ., _ 10 Rn. 65,' Ah Jberg in BecX'scher On Iine-Kommentar UrI1eberrecht, Hrsg: A_ Jberg/ _ö tt in9,
Stand.' 01.OJ._O14, Edifion: 5J. Nach anderer Ansicht löst der 0Vermerk an sich ni Cht d__e
vermutungswirkung nach § 10 Abs. 3 UrhG aus, sondern stellt lediglich ein Indiz für die
lnhaberschaft ausschlie_licheF Nutzungsrechte dar. Für die Begründung der Vermu tungsw ir kung
beda_ es eines auf die Ausschlie_lichkeit der ReChtseinräUmung hinweisenden ZusatZeS ( T J1Um
J'n _andt_e/_uJJinger, urh_, 4. AuFJage 2o14, _ 1D Rn. 48F_, Loewenheim in
schricher/Loe_en_eim, ur_G, 4. AufJ. _oTO, _ 10 Rn. 19J. Dieser Streit beda_ indes vOr l iegen d
keiner Entscheidung, da sich auf den streitgegenständlichen DlN-EN-Normen ein dera rt i9er
zu dem 0vermer_ be(indet. Der zusatz zu dem _-Vermerk, dass J'ede A_ der
ve_ie_fä'_tigung, auch auszugsweise, der Genehmigung'' des Klägers beda_, Stellt bei
rstä'ndiger vvü'rdigung aus sicht eines objektiven Dritten klar, dass der Klâger lnhaber der
_ie__ic_en Nu_ungsrechte an den D_N-EN-Normen ist. Die Formulierung ''Je de A rt der
veNie_fä'_tigung_ geht ü'ber die urheberrecht_iche Derinition der VeNielfältigung in § 16 Ur h G
inaus und be2iehx sich auf Jegt_che ve_endungshand_ung. Ansonsten w äre der Zusa tz ' ' J e d e
__ n;cht e_order_ich gewesen. Entsprechend bezjeht sich der Zusatz des _-Vermer ks au f
__mf_ich Reprodu_tionen der DlN-EN-Norm, unabhängig von deren A_ un d fOrm.
__e Bek_agten habe, die vermutung der aussch_ientjchen Rechteinhaberscha_ des K l ägers n ic h t
,,ftet A__e;n der unter Beweis geste__te vortrag der Beklagten, daSS der ''ReChte f IUSS ' '
__ns;cht_ic_ der D_N_EN_14oo.1 (schnu_ler) auf der Eben des CEN, von dem der Klä9er Selne
__tet _e;neswegs streng dis2ip)in_ert gewesen sei, genügt für die Entkrä Ftung n ic h t-
;eser vo_rag re;cht n;cht aus, um bestimmen zu können, an welchen Beiträgen der DIN-EN-
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Norm dem CEN keine Rechte eingeräumt worden sein sollen. Insbesondere lässt diese
Behauptung keine Rückschlüsse darauf zu , ob die Rechteeinräumung eines M itarbeiters fehIt, der
einen urheberrechtlich relevanten Tejl zu der DlN-EN-Norm geleistet hat. Eine andere
Einschätzung ist auch nicht deshalb geboten, weil dem Kläger - wie die Beklagten meinen - eine
sekundâre Darlegungslast zumindest hinsichtlich der Teilnehmer an den Normgremiumssitzungen
tre_e, da im streitgegenständlichen Fall die Beklagten sonst keine Möglichkeit hätten, die fehlende
Aktivlegitimation des Klägers danutegen und zu beweisen. Eine derartige sekundäre
Darlegungslast ist vorliegend nicht geboten. Die Beklagten bestreiten nicht, dass die
streitgegenständlichen DIN-EN-Normen im Organisationsbereich des CEN entstanden sin d un d
die Nutzungsrechte an diesen - soweit sie von den an den DIN-EN-Normen M itar be iten den der
CEN eingeräumt wurden - auf den Kläger ûbertragen wurden. Sie behaupten lediglich, dass n ic h t
sämtliche Mitarbeitenden dem CEN die Nutzungsrechte eingeräumt hätten. Der für die Anna hme

da der Kläger auch keinen unmittelbaren eigenen Zugang zu den Informationen ü ber d ie
Teilnahme an der Erarbeitung der DIN-Normen hat. Vielmehr leitet er seine aussc h l ie _ l ic hen
Nutzungsrechte vom CEN ab. Eine andere rechtliche Beurteilung bedarf es auc h n ic h t au fgrun d

musihf_eater im Re_ierJ oder des darin in Bezug genommenen U_eils des Bun desger ic h ts hO fs
_RuR 2oog, 1o46, Rn. 42, - KranhäuserJ, da beide Entscheidungen zu § 1 O A bs. 1 Ur h G
ergangen sind. Die dort aufgeste__ten Grundsâtze lassen sich auf das Verhältnis zwisc hen dem
lnhaber aussch_ie_licher Nutzungsrechte und seinem Prozessgegner n ic h t û be rtra9en. I m U b r i 9 e n
''ger zu den ihm unm_tte1bar bekannten Tatsachen der Rechtekette, nâm l ic h der
ßechteherleitung von dem CEN, in hinreiChendem Ma_e vorgetragen.
;e Rechtsver_e_ung, deren Rechtswidrigkeit sowie die Passivleg it ima t ion der Be k la9 t e n

iebenen vvebseite __,w.resource.org_ ö'ffent_ich zugäng1jch gemacht werden, un d auswe is l ic h

.EN_Normen gering se;n, da der ausgenutzte Gestaltungssp ie lraum ger in g i s t, s o i s t d i e S e r
_edenf,__s d,nn be,_h_, wenn die _e_ei1ige D_N-EN-Norm jdentisc h ü bernommen w i r d.

. Die WlederhOlUn9S9efahr ISt 9e9e en_
ermutung, dass eS ZU eIner WlederhOten ere ZUn9 Omm n '
ermutung wäre nebe
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Abgabe einer ernstha_en, unbefristeten, vorbehaltlosen und hinreichend strafbeweh_en
Unterlassungserklärung erforderlich gewesen (vgl. Dreier in DreierJSchulze, Urheberrecht, 4. Aufl.,
§ 9T Rn. 41 , 42; v. Wol�  in Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 4- Auflage 2014, § 97 Rn. 34, 35),
Eine solche ist von den Beklagten bis zum Ende der mündlichen Verhandlung nicht abgegeben
worden.
C. Die Nebenentscheidungen beruhten auf §§ 91, 709 Satz 2 ZPO. Eine anteilige KostenlaSt
des Klägers vvegen der Konkretisjerung des Klagantrags gemä_ Schriftsatz vom 07.10.2015 War
njcht veran_asst, da das Klagebegehren des Ktägers bei verständiger Würdigung von Beginn aUf
ein Verbot der konkreten Verletzungsform gerichtet war.

D r. To l_m itt G eu _ Rohwetter
Vors i_e nd er R ichter R jchteri n R ichte ri n
am Landgerjcht am Landgericht am LandgeriCht

1 _t ^ _ ' ' ' ' _ _ '_' ' _ t___' _ _ _ _ _ ' ' _ _ _ _ _ _. _ __ _ '
J_ __'i-.;' '/Ji, e_ , n.___'
:_'- ;'_'_'.?i_m, __' ' -'/ d _ ,'
_,..ï_ '_!_JC'_''_-j''_'' !?,_,_i. __'_'__'_"_'_.
_\_ -��  _Xi _ mt;_ d4r _escll__t_te
.__ J_ ,_ , i ., _g__hUn C_ e__
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_ EDICT OF GO_RNMENT _
_ 1 _n order to fomote ub_,.c edu_fl.0n and _b_.1c saf _a_ .ust._c
a better in Farmed citi2c_, thc rule of l_w, wo_ld tradc and world pe_ce,
this legal documcnt is hereby mad_ _v_il_ble on _ noncommercial b_is, as it
is the righc of all h_m_s to know _d speak thc laws that govem thcm.

DIY EN J478l (20067 (Eng__sh7: Raclng
b_cycles _ S_fecy requl_ement5 and test
mechods lAucho__ty' D1rectzve 2oOJ/95/ECI
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_ EDICT O'F GOVERNhMYT _

In order co promote public cdu_tion and p_blic s_fey, equ_ justice for all,
a httcr in Formcd citi_c_, thc rulc of law, world t_d_ _d world __c_,
this le_l document is h_rcby madc availablc on _ noncommercial b_sis, as it
is the right of all hum_s to hnow and speak the laws that gove_n them.

D_m EN 14782 (2006) (Engl_6h):
Self-support1ng metal sheet for roofl.ng,
external c_add_ng and Jnternal l_nJn9 _
Product spec_f_cat_on and requ_rements
lAuthor_ty: _Jrective 200l/95/ECI
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this le_l documcnt is hcreby m_dc availablc on _ noncommercial basis, _ it
is the righc of all hwnans co know _d spcak che laws that govern them.

D_N EN l4aO-l (20027 (Cerman): Ch_ld use
and care artzcles - Soothers for bab_es
and young chJldren - Part l: General
safety requlrements and product
Jnformatzon lAuthorzty' DJrectlve
2ao_/9_/Ecl
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is thc right of all humans ta 4now and speak the laws ch__ govem them-

_IM Em _400-1 (20027 (Engl_5h): Ch__d use
and care artlcles - Soothers for bables
and young ch_ldren - Part l General
safety requ_Tements and p_oduct
_nfarmatian _Author_ty' Dlrect_ve
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_ EDICT OiF GOVERYMENT _

In ardcr to promotc public education _nd public s_fe_, equal justicc for _ll,
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this leg_l documenc is hereby m_dc availablc on _ noncommrrcial b_sis, _ ic
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DZh7 EN 1400_2 (20027 (Ce_-man7 + Ch_ld use
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and young c____dren - Part 2: Mechan_cal
requ_rements and te5ts lAuthor_ty
D_rect_ve 2 OOl/9_/EC J
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